
3. Art. 2 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2777/2000 in der durch die 
Verordnung Nr. 111/2001 geänderten Fassung sowie die Art. 4 
und 5 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 85/73/EWG des Rates 
vom 29. Januar 1985 über die Finanzierung der veterinär- und 
hygienerechtlichen Kontrollen nach den Richtlinien 89/662/EWG, 
90/425/EWG, 90/675/EWG und 91/496/EWG in der durch 
die Richtlinie 96/43/EG des Rates vom 26. Juni 1996 geänder
ten und kodifizierten Fassung sind dahin auszulegen, dass sie die 
Mitgliedstaaten nicht daran hindern, einzelstaatliche Gebühren zur 
Finanzierung der Kosten für Tests auf bovine spongiforme Enze
phalopathie zu erheben. Bei der Festlegung des Gesamtbetrags der 
Gebühren, die mit Tätigkeiten der Schlachtung von zum mensch
lichen Verzehr bestimmten Rindern zusammenhängen, müssen die 
für die Gemeinschaftsgebühren vorgesehenen Grundsätze beachtet 
werden, nach denen zum einen dieser Gesamtbetrag die entstan
denen Kosten, die die Löhne und Sozialabgaben sowie die mit der 
Durchführung dieser Tests verbundenen Verwaltungskosten umfas
sen, nicht übersteigen darf und zum anderen die direkte oder 
indirekte Erstattung einer solchen Gebühr untersagt ist. 

( 1 ) ABl. C 297 vom 8.12.2007. 
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Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — High Court of Justice, Queen’s 
Bench Division (Vereinigtes Königreich) — Auslegung und Gül
tigkeit des Art. 6 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 

2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrän
kung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäi
schen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richt
linie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 
2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396, S. 1) — Begriff 
„Monomerstoffe“ 

Tenor 

1. Der Begriff „Monomerstoffe“ in Art. 6 Abs. 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulas
sung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaf
fung einer Europäischen Chemiekalienagentur, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 
1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Ra
tes sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission bezieht sich nur 
auf Monomere in gebundener Form, die Bestandteil von Polymeren 
sind. 

2. Die Prüfung der zweiten Frage hat nichts ergeben, was die Gültig
keit von Art. 6 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1907/2006 berühren 
könnte. 

( 1 ) ABl. C 51 vom 23.2.2008. 
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